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Schalteröffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung Lausen
Neu auf Voranmeldung 
möglich. Während folgenden 
Zeiten: 

Montag und Donnerstag
10.00–12.00/14.00–17.00 Uhr 

Dienstag 
07.30–12.00/14.00–17.00 Uhr

Mittwoch
10.00–12.00/14.00–17.00 Uhr

Freitag
10.00–12.00/14.00–16.00 Uhr

Für Besprechungen wird 
empfohlen, mit den 
 zuständigen Funktionären  
der Gemeindeverwaltung 
vorgängig telefonisch einen 
Termin zu verein baren 
(auch vor oder nach den 
Schalteröffnungszeiten 
 möglich). 

Sprechstunde des  
Gemeindepräsidenten: 
Peter Aerni, Winterhalde 7,
Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über
Tel. P 061 922 09 92 

Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

HOFMATTSTRASSE / FURLENSTRASSE
Im Rahmen der Gemeindeversammlung vom 9. September 2020 
wurden zwei Anträge gestellt, wonach die Verkehrssituation und 
Sicherheit im Bereich der Hofmattstrasse zu überprüfen sei. Im 
Weiteren sei für den Kindergartenweg auf der Hofmattstrasse und 
die Kreuzung Furlen-, Furlenboden- und Hofmattstrasse eine Lö-
sung zu finden sowie ein Fussgängerstreifen zu signalisieren.
Eingehende Abklärungen und Messungen haben ergeben, dass 
an der Hofmattstrasse keine besonderen Massnahmen zur Reduk-
tion der Geschwindigkeit und Erhöhung der Verkehrssicherheit 
notwendig sind. Zur Überprüfung der Situation werden jedoch 
einmal jährlich Geschwindigkeitsmessungen in beide Richtungen 
durchgeführt und ausgewertet.

Der geforderte Fussgängerstreifen im Bereich der Furlenstrasse 
kann aus verkehrspolizeilichen Gründen nicht umgesetzt werden. 
Dafür ist mit Einverständnis der Grundeigentümerin vorgesehen, 
im bergseitigen Kurvenbereich bis zu den bestehenden Parkplät-
zen vor der Liegenschaft Furlenstrasse 42 einen einfachen Gehweg 
(Mergel) zu erstellen, damit sich die FussgängerInnen im sicheren 
Bereich Richtung Widliackerstrasse bewegen können. Am Ende 
des Gehweges besteht die Möglichkeit, die Strasse zu queren.
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Wochentag Datum Zeit Veranstalter Ort Anlass

Samstag 15. Mai 9.00 - 12.00 Uhr SP Lausen Werkhof Stutz Bring- und Holtag

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

* Weitere Infos unter www.lausen.ch - Anlässe.

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 30. April, 12:00 Uhr

Der Lausner Anzeiger ist das offizielle Publikationsorgan der Gemeinde Lausen. Er erscheint vierzehntäglich, jeden 
Freitag in den geraden Wochen. Verantwortlich für die Redaktion ist der Gemeindeverwalter. Politische Berichte und 
Leserbriefe werden im Lausner Anzeiger nicht publiziert. Inserationspreise: Grundgebühr Fr. 15.–, zusätzlich pro 1/8 
Seite Fr. 35.–. 

Rabatte: Ortsvereine 50%, örtliche Geschäfte und Personen 20%. Rabattgewährungen nur bei  druckfertigen Vorlagen 
(sonst bei Inseraten ohne Rabatt Zuschlag von 20%). Für politische Inserate wird kein Rabatt gewährt. Die Inserat-
vorlagen sind direkt an Offsetdruck Grauwiller Partner AG, Rheinstrasse 84, 4410 Liestal, Telefon 0619020880, e-mail:  
info@grauwiller-ag.ch, zu senden oder zu mailen. 

Auch wenn mit diesen Massnahmen nur ein Teil 
der Forderungen der Antragsteller berücksich-
tigt werden kann, so sind diese damit einver-
standen und ziehen ihre Anträge zurück.

LEISTUNGSVEREINBARUNG FÜR DAS  
ALTERSZENTRUM SCHOLER-AREAL
Am 17. Juni 2020 hat die Gemeindeversammlung 
einstimmig dem Quartierplan «Scholer-Areal» 
und damit auch dem geplanten Alterszentrum 
als Bestandteil der Quartierplanüberbauung zu-
gestimmt. Als Betreiberin dieses privat geführ-
ten Alterszentrums mit Alters- und Pflegewoh-
nungen zeichnet die Firma Senevita AG, Muri b. 
Bern, verantwortlich, welche bereits an anderen 
Standorten im Kanton solche Pflegeeinrichtun-
gen führt. Um die kantonale Bewilligung zur 
Führung eines solchen Zentrums zu erhalten, ist 
der Abschluss einer Leistungsvereinbarung not-
wendig. Der Gemeinderat hat der Unterzeich-
nung der entsprechenden Vereinbarung mit der 
Firma Senevita AG zugestimmt.

DANKE VIELMALS, DASS SIE ORDNUNG  
HALTEN! 
Kaum waren die ersten sonnigen und von der 
Temperatur her angenehmeren Tage zu ver-
zeichnen, wurden unsere Freizeitanlagen auch 
schon wieder rege besucht.

Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der 
Gemeinde freuen sich natürlich, dass unsere at-

traktiven Picknickplätze einen solchen Anklang 
finden. Was weniger schön ist, sind die Nebener-
scheinungen, wenn unsere Mitarbeitenden des 
Werkhofes nämlich die Hinterlassenschaften der 
nächtlichen Feiern und Gelage wegräumen müs-
sen. Es stehen genügend Abfallkübel und Ent-
sorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und wer 
feiern kann, der kann seinen Mist auch selbst 
wieder entsorgen. Da dies leider nicht immer der 
Fall ist, wird die Gemeinde an den Wochenenden 
wieder den Sicherheitsdienst mit entsprechen-
den Kontrollen beauftragen.

Allen anderen, welche Ordnung halten und ih-
ren Abfall sauber entsorgen oder wieder mit-
nehmen, danken wir an dieser Stelle schon mal 
ganz herzlich. Vor allem für Sie bemühen wir uns 
täglich, Ihnen unsere Anlagen in bestmöglichem 
Zustand zur Verfügung stellen zu können. 

 

	  

Amtliche	  Mitteilungen	  
	  

Anzeiger	  Nr.	  08	  /	  2021	  
	  
	  
AUS	  DEM	  GEMEINDERAT 
 
HOFMATTSTRASSE	  /	  FURLENSTRASSE	  
Im	  Rahmen	  der	  Gemeindeversammlung	  vom	  9.	  September	  2020	  wurden	  zwei	  Anträge	  gestellt,	  wonach	  die	  Verkehrssi-‐
tuation	  und	  Sicherheit	  im	  Bereich	  der	  Hofmattstrasse	  zu	  überprüfen	  sei.	  Im	  Weiteren	  sei	  für	  den	  Kindergartenweg	  auf	  
der	  Hofmattstrasse	  und	  die	  Kreuzung	  Furlen-‐,	  Furlenboden-‐	  und	  Hofmattstrasse	  eine	  Lösung	  zu	  finden	  sowie	  ein	  Fuss-‐
gängerstreifen	  zu	  signalisieren.	  
Eingehende	  Abklärungen	  und	  Messungen	  haben	  ergeben,	  dass	  an	  der	  Hofmattstrasse	  keine	  besonderen	  Massnahmen	  
zur	  Reduktion	  der	  Geschwindigkeit	  und	  Erhöhung	  der	  Verkehrssicherheit	  notwendig	  sind.	  Zur	  Überprüfung	  der	  Situation	  
werden	  jedoch	  einmal	  jährlich	  Geschwindigkeitsmessungen	  in	  beide	  Richtungen	  durchgeführt	  und	  ausgewertet.	  
Der	  geforderte	  Fussgängerstreifen	  im	  Bereich	  der	  Furlenstrasse	  kann	  aus	  verkehrspolizeilichen	  Gründen	  nicht	  umgesetzt	  
werden.	  Dafür	  ist	  mit	  Einverständnis	  der	  Grundeigentümerin	  vorgesehen,	  im	  bergseitigen	  Kurvenbereich	  bis	  zu	  den	  be-‐
stehenden	  Parkplätzen	  vor	  der	  Liegenschaft	  Furlenstrasse	  42	  einen	  einfachen	  Gehweg	  (Mergel)	  zu	  erstellen,	  damit	  sich	  
die	  FussgängerInnen	  im	  sicheren	  Bereich	  Richtung	  Widliackerstrasse	  bewegen	  können.	  Am	  Ende	  des	  Gehweges	  besteht	  
die	  Möglichkeit,	  die	  Strasse	  zu	  queren.	  
Auch	  wenn	  mit	  diesen	  Massnahmen	  nur	  ein	  Teil	  der	  Forderungen	  der	  Antragsteller	  berücksichtigt	  werden	  kann,	  so	  sind	  
diese	  damit	  einverstanden	  und	  ziehen	  ihre	  Anträge	  zurück.	  
	  
	  
LEISTUNGSVEREINBARUNG	  FÜR	  DAS	  ALTERSZENTRUM	  SCHOLER-‐AREAL	  
Am	  17.	   Juni	  2020	  hat	  die	  Gemeindeversammlung	  einstimmig	  dem	  Quartierplan	  «Scholer-‐Areal»	  und	  damit	  auch	  dem	  
geplanten	  Alterszentrum	  als	  Bestandteil	  der	  Quartierplanüberbauung	  zugestimmt.	  Als	  Betreiberin	  dieses	  privat	  geführ-‐
ten	  Alterszentrums	  mit	  Alters-‐	  und	  Pflegewohnungen	  zeichnet	  die	  Firma	  Senevita	  AG,	  Muri	  b.	  Bern,	  verantwortlich,	  wel-‐
che	  bereits	  an	  anderen	  Standorten	  im	  Kanton	  solche	  Pflegeeinrichtungen	  führt.	  Um	  die	  kantonale	  Bewilligung	  zur	  Füh-‐
rung	  eines	   solchen	  Zentrums	  zu	  erhalten,	   ist	  der	  Abschluss	  einer	  Leistungsvereinbarung	  notwendig.	  Der	  Gemeinderat	  
hat	  der	  Unterzeichnung	  der	  entsprechenden	  Vereinbarung	  mit	  der	  Firma	  Senevita	  AG	  zugestimmt.	  
	  
	  
DANKE	  VIELMALS,	  DASS	  SIE	  ORDNUNG	  HALTEN! 	  
Kaum	  waren	  die	  ersten	  sonnigen	  und	  von	  der	  Temperatur	  her	  angenehmeren	  
Tage	  zu	  verzeichnen,	  wurden	  unsere	  Freizeitanlagen	  auch	  schon	  wieder	  rege	  
besucht.	  
	  
Der	   Gemeinderat	   und	   die	   Mitarbeitenden	   der	   Gemeinde	   freuen	   sich	  
natürlich,	   dass	   unsere	   attraktiven	   Picknickplätze	   einen	   solchen	   Anklang	  
finden.	  Was	  weniger	   schön	   ist,	   sind	   die	   Nebenerscheinungen,	   wenn	   unsere	  
Mitarbeitenden	   des	   Werkhofes	   nämlich	   die	   Hinterlassenschaften	   der	  
nächtlichen	   Feiern	   und	   Gelage	   wegräumen	   müssen.	   Es	   stehen	   genügend	  
Abfallkübel	   und	   Entsorgungsmöglichkeiten	   zur	   Verfügung.	   Und	   wer	   feiern	  
kann,	  der	  kann	  seinen	  Mist	  auch	  selbst	  wieder	  entsorgen.	  Da	  dies	  leider	  nicht	  immer	  der	  Fall	  ist,	  wird	  die	  Gemeinde	  an	  
den	  Wochenenden	  wieder	  den	  Sicherheitsdienst	  mit	  entsprechenden	  Kontrollen	  beauftragen.	  
	  
Allen	   anderen,	  welche	  Ordnung	  halten	  und	   ihren	  Abfall	   sauber	   entsorgen	  oder	  wieder	  mitnehmen,	  danken	  wir	   an	  
dieser	   Stelle	   schon	   mal	   ganz	   herzlich.	   Vor	   allem	   für	   Sie	   bemühen	   wir	   uns	   täglich,	   Ihnen	   unsere	   Anlagen	   in	  
bestmöglichem	  Zustand	  zur	  Verfügung	  stellen	  zu	  können.	  	  
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Schlägt Ihnen die Corona-Pandemie aufs Gemüt?
Dann kontaktieren Sie jemanden aus Ihrem Freundes- 
oder Familienkreis oder an Ihrem Arbeitsplatz.

Telefonische Hilfe erhalten Sie auch bei verschiedenen 
anonymen Anlaufstellen:

•	 143 Hilfe für Erwachsene
•	 147 Hilfe für Kinder und Jugendliche
•	 061 552 56 48 Corona Hilfetelefon für Personen mit 
Schwierigkeiten infolge Isolation und Quarantäne
Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie auch auf der Webseite 
fürenand.baselland.ch

	  

menhang	  mit	   Erschliessungen	   von	   neuen	   Gebäuden,	   welche	   nicht	   voraussehbar	  waren,	   zu	   einer	   Überschreitung	   des	  
Budgetbetrages.	  Entsprechend	  sieht	  die	  Bauabrechnung	  hier	  wie	  folgt	  aus:	  
	  

Kredit	  gemäss	  EGV-‐Beschluss	  vom	  4.	  Dezember	  2019	  
für	  Neuanschlüsse	  an	  das	  Kabelnetz	   CHF	   60'000.00	  
Gesamtbetrag	  gemäss	  Bauabrechnung	   CHF	   97'340.30	  
Mehrkosten	   CHF	   37'340.30	  
	  

Allgemeine	  Strassensanierungen	  2019	  
In	  der	   Investitionsrechnung	  zum	  Budget	  2019	  war	  ein	  Betrag	  von	  CHF	  100'000.00	  für	  allgemeine	  Strassensanierungen	  
eingestellt	  worden.	   Ausgeführt	  wurden	   in	   erster	   Linie	   Belagsarbeiten	   in	   den	   Bereichen	   Lippestrasse,	  Weiherweg	   und	  
Kanalstrasse.	  Die	  entsprechende	  Bauabrechnung	  zeigt	  folgendes	  Bild:	  
	  

Kredit	  für	  allgemeine	  Strassensanierungen	  im	  Jahre	  2019	   CHF	   100'000.00	  
Gesamtbetrag	  gemäss	  separater	  Bauabrechnung	   CHF	   81'273.65	  
Minderkosten	   CHF	   18'726.35	  
	  

Allgemeine	  Strassensanierungen	  2020	  
Der	   gleiche	   Betrag	   von	   CHF	   100'000.00	   für	   allgemeine	   Strassensanierungen	   wurde	   in	   die	   Investitionsrechnung	   2020	  
eingestellt.	  Damit	  wurden	  die	  Sanierungsarbeiten	  am	  Heinisbodenweg,	  der	  Fussweg	  Rainweg-‐Furlenbodenstrasse,	  die	  
Kirchstrasse	   und	   der	   Kehrplatzfurlen	   ausgeführt	   sowie	   die	   Oberflächenbehandlung	   Rüttistrasse	   und	   Neumattstrasse	  
vorgenommen.	  Die	  Bauabrechnung	  weist	  hier	  minime	  Mehrkosten	  aus:	  
	  

Kredit	  für	  allgemeine	  Strassensanierungen	  im	  Jahre	  2020	   CHF	   100'000.00	  
Gesamtbetrag	  gemäss	  separater	  Bauabrechnung	   CHF	   107'673.90	  
Mehrkosten	   CHF	   7'673.90	  
 

 
 

Schlägt Ihnen die Corona-Pandemie aufs Gemüt? 
Dann kontaktieren Sie jemanden aus Ihrem Freundes-  

oder Familienkreis oder an Ihrem Arbeitsplatz. 
Telefonische Hilfe erhalten Sie auch bei verschiedenen  

anonymen Anlaufstellen: 
 

� 143 Hilfe für Erwachsene 
� 147 Hilfe für Kinder und Jugendliche 

� 061 552 56 48 Corona Hilfetelefon für Personen mit  
Schwierigkeiten infolge Isolation und Quarantäne 

Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie auch auf  
der Webseite 

fürenand.baselland.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Bürgergemeinde	  Lausen	  
	  

Datum Strasse 
Signali-

siert
Maximales

Tempo

Kontrollzeitraum
Anz. FZ

Übertretungen

von bis Anzahl In %

16.03.2021 Industriestrasse 20 36 07:15 08:35 72 18 25.00 %

16.03.2021 Hauptstrasse 50 64 14:40 16:00 791 17 2.15 %

26.03.2021 Widliackerstrasse 50 65 12:20 13:55 240 15 6.25 %

RADARMESSUNGEN DER POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT IN LAUSEN

Nachstehend können wir Sie über die von der Polizei Basel-Landschaft durchgeführten Geschwindig-
keitskontrollen auf dem Gemeindegebiet von Lausen informieren.

Denken Sie auch weiterhin daran:

Passen Sie die Geschwindigkeit den vorgegebenen Begrenzungen an.
Es erspart Geld und Ärger …  und es kann Leben retten...

Ihre Polizei Basel-Landschaft und Ihre Gemeindeverwaltung

Veranstaltungsbewilligung im Wald

Das Amt für Wald beider Basel hat nach Vernehmlassung bei den betroffenen Gemeinden
und kantonalen Fachstellen die Bewilligung für die Durchführung des

Schul-OL 2021 der Sekundarschule Sissach
mit ca. 600 SchülerInnen (pro Klassenstufe ca. 200)

vom Dienstag, 02. November 2021 oder Dienstag, 09. November 2021 oder
Dienstag, 16. November 2021

gemäss Dekret des Landrates über die Bewilligung für Veranstaltungen im Wald, vom
11. Juni 1998 (SGS 570.1), in den Gemeinden Liestal, Lausen, Zunzgen, Ramlinsburg,

Hölstein, Sissach, Böckten, Wintersingen, Hersberg, Nusshof mit Auflagen
erteilt.
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PRäVENTIVE MASSNAHMEN GEGEN DIE AUSBREITUNG DER VOGELGRIPPE

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
hat vorbeugende Massnahmen angeordnet, um die Einschleppung des 
Vogelgrippe-Virus in die Schweiz zu verhindern und eine allfällige Aus-
breitung in der Schweiz zu unterbinden.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgende Regelung hin:
Alle Geflügelhaltungen, also auch Hobbyhaltungen, müssen amtlich 
registriert sein. Alle Geflügelhalter, welche noch nicht registriert sind, 
sind aufgefordert, dies nachzuholen. Das Meldeformular kann auf der 
Webseite des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen he-
runtergeladen werden.

Es ist eine Bewilligung des Veterinärdienstes nötig, wenn Geflügel zur direkten Schlachtung ins 
Ausland gebracht werden soll.

Für Rückfragen:   Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
    Veterinärwesen (BLV) 
    Medienstelle 
    Tel. 058 463 78 98 
    media@blv.admin.ch
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ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 17.03.2021 Markovic, Antonio, kroatischer Staatsangehöriger,  
    Sohn des Markovic Tomislav und der Markovic geb.  
    Risonjic Martina;

  01.04.2021 Seçilmis, Lavin, türkische Staatsangehörige, Tochter  
    des Seçilmis Ergün und der Seçilmis geb. Turan Sevgi;

  02.04.2021 Castan das Neves, Evelyn, portugiesische Staatsangehörige, Tochter   
    des Amado das Neves Celso und der Alexandre Castanheira das Neves   
    geb. Alexandre Castanheira Vanessa;

  04.04.2021 Kiener, Jan, von Willisau LU, Sohn des Kiener Roman und der Kiener   
    geb. Mehlin Jennifer;

Trauungen: 14.02.2021 Serjouei, Bahador, iranischer Staatsbürger, und Heidarivand, Reihane,   
    iranische Staatsbürgerin, in Teheran (Iran);

  29.03.2021 Born, Yves, von Thunstetten BE, und Born geb. Wyss Lara Sophia, von   
    Büren SO, in Arlesheim;

  09.04.2021 Isen, Huseni, kosovarischer Staatsangehöriger, und Huseni geb. Qakolli  
    Edonarta, von Liestal BL, in Arlesheim;

Todesfälle: 07.04.2021 Gander-Brand, Erika Luise, geb. 14.06.1924, von Saanen BE, verwitwet;

  14.04.2021 Koessler Arthur, geb. 20.12.1941, von Lausen BL, verheiratet.
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DIE FRISTEN FÜR DIE BEZAHLUNG DER GEMEINDESTEUERN FÜR DAS LAUFENDE JAHR
LAUTEN WIE FOLGT:

 Bis spätestens 30. April mit einem Skontoabzug von 1.0 %

 Ab 1. Mai bis 30. Sept. netto, ohne Skontoabzug

 Ab 1. Oktober   mit einem Verzugszins von 5 %

Wenn Sie vom Skontoabzug von 1.0% profitieren wollen, dann bezahlen Sie Ihre Gemeindesteuern 
für das laufende Jahr bis spätestens am 30. April. Als Grundlage dient die provisorische Vorausrech-
nung, die Selbstdeklaration oder die definitive Rechnung des Vorjahres. Nach dem 30. April kann 
der Skonto nicht mehr abgezogen werden. Wir bitten deshalb, den Verfalltermin einzuhalten! Bei 
Bankaufträgen ist unbedingt von der Bank zu verlangen, dass die Gutschrift bei der Gemeinde spä-
testens per 30. April erfolgt.
Der Verzugszins beträgt unverändert 5% und wird vom Eintritt der Fälligkeit an erhoben.

	  
Die	  Gemeindesteuern	  2019	  werden	  am	  30.	  September	  2019	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2019	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  2	  %.	  Rechnet	  man	  diesen	  auf	  einen	  Jahreszins	  um,	  so	  kommt	  man	  auf	  einen	  Zinssatz	  von	  
4,8	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  somit	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2019	  bis	  Ende	  April	  zu	  bezahlen.	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2019	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  2	  %	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5	  %	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2019	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  
	  
	  
	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	  der	  "Tageskarte	  Gemeinde"	  der	  SBB	  kann	  während	  eines	  ganzen	  Tages	  zu	  einem	  Preis	  von	  CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  
bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	  in	  der	  2.	  Klasse	  für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  der	  SBB.	  Es	  ist	  kein	  zusätzliches	  Halbtaxabo	  
erforderlich.	  Die	  Tageskarte	  gilt	  auch	  für	  die	  meisten	  Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  
auch	   für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  Broschüren	  mit	  detaillierten	  Angaben	  sind	  an	  den	  Abgabestellen	  und	  an	  den	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	  Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	  Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  oder	  telefonisch	  
(061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  
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Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  

	  
	  

	  
	  

BAUGESUCHE

Genossenschaft Seniorenwohnungen Lausen  Zweckänderung: 
Bettenachweg 4      Alt Parkplatz in neu
4415 Lausen       Abstellraum 
        Schelligackerstrasse 3,  
        Parz. Nr. 3095

Spidalieri Sarina und Di Benedetto Alessio   Erhöhung Trennwände
Bettletenstrasse 9      Sitzplatz 
4415 Lausen       Bettletenstrasse 9
        Parz. Nr. 3344, 3345, 3343

Die Auflagefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt.

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 28. APRIL UND 05. MAI 2021

Die Bioabfall- und Grüngutsammlung erfolgt durch die Firma Anton Saxer AG, 
Pratteln, von Haus zu Haus. Wir bitten Sie, die Behälter mit den Garten- und Kü-
chenabfällen sowie Speiseresten unbedingt vor 07.00 Uhr am Strassenrand vor 
der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich).

Bitte beachten Sie, dass die Bioabfall- und Grüngutsammlung für alle gebühren-
pflichtig ist.

Die Einzelmarken können bei den üblichen Verkaufsstellen bezogen werden. Die Jahresvignetten 
können nur bei der Gemeindeverwaltung gekauft werden. 
Sie benötigen für Container 140 L = 2 Einzelmarken oder 1 Vignette CHF 30.00, Container 240 L =  
3 Einzelmarken oder 2 Vignetten CHF 45.00, Container 770 L = 10 Einzelmarken oder 1 Vignette  
CHF 150.00, Bündel pro ¼ m3 = 1 Einzelmarke. Für Säcke und Bündel gilt ein Maximalgewicht von  
15 kg. Für Bündel ein Höchstmass von 200/100/50 cm.
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Tageskarte Gemeinde
Mit der „Tageskarte Gemeinde“ der SBB kann während eines ganzen Tages zu einem Preis von 
CHF 45.00 die Schweiz bereist werden. Das Billet gilt in der 2. Klasse für das gesamte Stre-
ckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches Halbtaxabo erforderlich. Die Tageskarte gilt auch für 
die meisten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel (Tram/Bus) und vereinzelt auch für Privat- 
und Bergbahnen. Broschüren mit detaillierten Angaben sind an den Abgabestellen und an den 
Bahnschaltern erhältlich.
Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Reservationen gerne via Internet (www.lausen.ch), per-
sönlich oder telefonisch (061 926 92 60) entgegen.

Stand: 19. April 2021
Reservierbar bis: 11. Juni 2021

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
	  

	  
Stand:	  19.04.2021	  

Reservierbar	  bis:	  11.07.2021	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
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der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
	  

	  
Stand:	  19.04.2021	  

Reservierbar	  bis:	  11.07.2021	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
	  

	  
Stand:	  08.03.2021	  

Reservierbar	  bis:	  07.05.2021	  
	  

METALLSAMMLUNG VOM FREITAG, 30. APRIL 2021

Die Metallsammlung (Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium etc.) erfolgt durch die 
Firma Anton Saxer AG, Pratteln. Wir bitten Sie, das Altmetall vor 07.00 Uhr für 
die Abholung bei den markierten Sammelstellen bereitzustellen und ev. als "Alt-
metall" zu bezeichnen. Fremdteile sind zuvor vom Metall zu entfernen. Für die 
Entsorgung von Weissblechdosen sind die Container der öffentlichen Sammel-
stellen zu verwenden.

Grosse Gegenstände wie Velos etc. (max. Gewicht 50 kg/max. Länge 1.50 m) sind wie das Sperrgut 
gebührenpflichtig und mit drei Kehricht-Gebührenmarken zu versehen.

KARTONSAMMLUNG VOM FREITAG, 7. MAI 2021

Der Karton wird von der Firma Anton Saxer AG, Pratteln, eingesammelt. Wir 
bitten Sie, den Karton vor 07.00 Uhr in Schachteln oder gebündelt an den mar-
kierten Sammelstellen bereitzustellen.

Waschmittelboxen, Styropor und Papier gehören nicht in die Kartonsammlung.
Die Entsorgung ist gratis.
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FUNDBÜRO

Am Schalter der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fund- 
gegenstände abgegeben:

Datum: Fundgegenstand: Fundort:

09.04.2021 Swiss Military Uhr Öl-Sammelstelle Stutz

12.04.2021 Halskette, silber Dorf

Die Eigentümer werden gebeten, die verlorenen Gegenstände umgehend abzuholen. 
Für Auffindungen gelten die Bestimmungen des Art. 720 ff ZGB.
Gegenstände, die in den Schulhäusern und Turnanlagen verloren gegangen sind, werden in den 
dortigen Fundkästen angezeigt. Hierfür sind die Hauswarte zuständig.

Bürgergemeinde Lausen

Die Bürgergemeinde Lausen bietet Ihnen folgende Produkte an:

Brennholz dürr ab Holzschopf

Buchen Cheminéeholz geliefert franko Hausplatz per Ster CHF 198.00
(gesägt 33 cm, normal gespalten)
Auf Wunsch auch in anderen Längen (kürzere Masse mit Aufpreis)

Bestellungen bitte direkt an den Verarbeiter Heinz Plattner Tel. 079 407 97 78
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufzugeben.
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Unsere Gemeindeverwaltung ist ein lebhafter und moderner
 Betrieb, der für unsere Einwohnerinnen und Einwohner mit Hilfe
einer zeitgemässen Infrastruktur die verschiedensten Dienst -
leistungen erbringt. Auf Mitte August 2021 bieten wir einer enga-
gierten und interessierten Person die Möglichkeit, bei uns eine 

Lehre als Kaufmann / Kauffrau im E- oder M-Profil

zu absolvieren.

Die kaufmännische Lehre bei einer öffentlichen Verwaltung bietet einen interessanten Ein-
stieg in die Berufswelt. Verschiedene Abteilungen wie die Zentralen Dienste, das Sekretariat
Gemeinderat, die Sozialen Dienste, die Abteilung Bau und Unterhalt und die Abteilung Finan-
zen und Steuern sind Stationen der vielfältigen Ausbildung. Sie bilden die Grundlage für eine
solide und zukunftsgerichtete kaufmännische Ausbildung.

Was müssen Sie für diese Lehrstelle mitbringen?

• mindestens einen Sekundarschulabschluss Niveau E
• gute Schulnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch
• erste Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen sowie flinkes Schreiben im Zehnfinger -

system
• Lernbereitschaft, Motivation, Kontaktfreudigkeit und gute Umgangsformen

Wir bieten

• eine vielseitige und gründliche Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann in der Branche öffentli-
che Verwaltung

• attraktive Anstellungsbedingungen und modern ausgerüstete Arbeitsplätze
• motivierte und engagierte Ausbildner- und Ausbildnerinnen in einem dynamischen Arbeits-

umfeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne schriftlich bis am 30. September
2020 Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, aktuellem Foto und falls vorhanden
 Multicheck an die Gemeindeverwaltung Lausen, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen, oder per 
 E-Mail an info@lausen.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne Frau Sibylle Baumann, Verantwortliche Lehrlingsausbil-
dung, Tel.  061 926 82 40, zur Verfügung.

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 18.08.2020 Tschudin, Noam Henri, von Basel BS und Lausen BL,
Sohn des Tschudin, Dominique Christian und der
Tschudin geb. Bolliger Susanne

03.09.2020 Flückiger, Julia, von Rohrbach BE und Wintersingen
BL, Tochter des Flückiger, Simon und der Flückiger
geb. Gisin Salome

Trauungen: Keine

Todesfälle: 31.08.2020 Schifferle geb. Fiechter, Ruth Elsbeth, geb. 1933, von Döttingen AG,
verwitwet

02.09.2020 Chiandetti, Norberto, geb. 1935, Italienischer Staatsangehöriger, 
Ehemann der Chiandetti Maria

ROBI-DOG

Die Gemeinde Lausen hat an verschiedenen Orten Robi-Dog-Behälter 
oder Säcklispender aufgestellt, an denen man bequem ein Säckchen 
beziehen und das Überbleibsel des Hundegeschäfts aufnehmen und 
in den Behälter entsorgen kann. Wir bitten die Hundehalterinnen und 
Hundehalter, auf diese Weise mitzuhelfen, dass Lausens Spazier- und 
Verbindungswege sowie auch Trottoirs und Privatgrundstücke sauber 
bleiben.

Am Schalter der Gemeindeverwaltung werden Hundekot–Säckli auch 
gratis abgegeben.

ROBI-‐DOG	  
	  

Die	  Gemeinde	  Lausen	  hat	  an	  verschiedenen	  Orten	  Robi-‐Dog-‐Behälter	  oder	  Säcklispender	  
aufgestellt,	   an	   denen	   man	   bequem	   ein	   Säckchen	   beziehen	   und	   das	   Überbleibsel	   des	  
Hundegeschäfts	   aufnehmen	   und	   in	   den	   Behälter	   entsorgen	   kann.	   Wir	   bitten	   die	  
Hundehalterinnen	  und	  Hundehalter,	  auf	  diese	  Weise	  mitzuhelfen,	  dass	  Lausens	  Spazier-‐	  
und	  Verbindungswege	  sowie	  auch	  Trottoirs	  und	  Privatgrundstücke	  sauber	  bleiben.	  
	  
Am	  Schalter	  der	  Gemeindeverwaltung	  werden	  Hundekot–Säckli	  auch	  gratis	  abgegeben.	  
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Klassenzuteilungen 
Primarschule und Kindergarten 

Schuljahr 2021/2022 

Klasse Klassenlehrperson 
(bisher) 

Klassenlehrperson 
(neu) 

Zimmer * 

EK 
Sadikaj Valentina 
Ernst Carolina 
Kindergärten 

Sadikaj Valentina 
Ernst Carolina M 13 

1a Kindergärten 
Winzap Madlaina 
Bachmann Barbara G 8 

1b Kindergärten Bertolino Sara G 6 

1c Kindergärten Branca Sara G 14 

2a Wirz Nicolas Wirz Nicolas M 17 

2b Heinimann Edith Heinimann Edith M 10 

2c Vakili Christine 
Baumann Tina 

Vakili Christine 
Baumann Tina G 7 

3a Hubler Dominik Hubler Dominik B 3 

3b Thüring Nicole Thüring Nicole M 16 

3c Aminde Stéphanie Aminde Stéphanie B 4 

4a Winzap Madlaina 
Bachmann Barbara 

Widmer Melanie   
Scheidegger Daniela G 13 

4b Bertolino Sara Stammbach Urs G 12 

4c Branca Sara Maurer Lucius G 10 

5a Röher Michelle Röher Michelle G 16 

5b Balmer Gerd Balmer Gerd G 18 

5c Neukom Pascal Speich Isabelle  G 17 

6a Rudin Daniela Rudin Daniela G 20 

6b Friedlin Sarah Friedlin Sarah G 21 

6c Böni Fabian Böni Fabian G 22 

* M = Schulhaus Mühlematt B = Schulhaus Bettenach G = Schulhaus Grammel 
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Kindergarten 

 

 
Schulbeginn Montag, 16. August 2021  
Neueintritte Kindergarten:  13.45 - 15.15 Uhr 
2. Kindergartenjahr:  08.00 - 12.00 Uhr (Einlaufzeit bis 08.30 Uhr) 
 
Klassen 1a, 1b, 1c, EK 1:  09.00 - 12.00 Uhr Treffpunkt Schulhausplatz 
alle anderen Klassen gemäss Information Lehrpersonen 
 
Eltern von nicht angemeldeten Kindern melden sich bitte vorgängig beim Sekretariat 
im Schulhaus Bettenach. 
   
 Schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen 

 

Kinder 
garten 

Klassenlehrperson 
(bisher) 

Klassenlehrperson  
(neu) 

Adresse 

Brühl West Blind Elisabeth Kägi Barbara 
Grabanica Monika 

Mattenweg 35 

Brühl Ost Kägi Barbara Sumi Danja Mattenweg 37 

Bettenach 2 Derungs Marlen 
Staub Marlene 

Derungs Marlen 
Staub Marlene 

Unterdorfstrasse 11b 

Bettenach Dünki Tanja Dünki Tanja Unterdorfstrasse 11b 

Furlen A Börlin Kathrin 
Meyer Cornelia 

Börlin Kathrin 
Meyer Cornelia 

Furlenbodenstrasse 2a 

Furlen B Kiefer Cedrine Kiefer Cedrine Furlenbodenstrasse 2b 
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REFORMIERTE KIRCHE LAUSEN
PARTNERKIRCHGEMEINDE BUBENDORF-RAMLINSBURG
WWW.REF-LAUSEN.CH

Sonntag, 2. MaiSonntag, 25. April

Amtswochen
26.04. - 30.04.      Pfrn. Y. Meichtry 061 508 35 03
03.05. - 07.05.      Pfr. H. Meyer 061 508 35 07 

Sekretariat, Maria Lareida,: Mo.; Mi.; Fr.; jeweils 8-11 Uhr
sekretariat@ref-lausen.ch 061 508 35 06 
Gemeinsames Team mit KG Bubendorf-Ramlinsburg
Hardy Meyer, Pfarrer 061 508 35 07  
Manuela Schällmann, Sozialdiakonin 061 508 35 08
Marco Schällmann, Sozialdiakon 061 508 35 09
Yvonne Meichtry, Pfarrerin 061 508 35 03
Daniel Meichtry, Pfarrer 061 508 35 04
Stefan Keilwerth, Pfarrer 061 508 35 01
Josef Handschin, Jugendpfarrer 061 508 35 02
Mail:  vorname.name@ref-lausen.ch

Kontakte 

09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Sozialdiakon
Marco Schällmann
konfirmiert werden: Ladina Geiger,
Leo Grzybek, Nico Jud, Jan Martin,
Mara Weiss, Cecile Wyder

11.15 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Sozialdiakon
Marco Schällmann
konfirmiert werden: Leana Beyeler, Leonie
Börlin, Ayala Hangartner, Lara Rudin, Michelle 
Scharpf, Jill Spinnler

Die Plätze sind für die Angehörigen reserviert, für alle ande-
ren besteht eine Live-Übertragung auf unserer Homepage

Bei Redaktionsschluss müssen wegen den Covid-Schutzmassnahmen immer noch einige kirchlichen Veranstaltungen
pausieren. Gottesdienste sind mit Einschränkungen möglich, ebenfalls Angebote für Kinder und Jugendliche. Aktuelle
Informationen und Updates erhalten Sie auf unserer Homepage.

10.00 Uhr Gottesdienst klassisch mit Pfrn. Y. Meichtry
Hoffen gegen Widrigkeiten wie Stephanus
(Apostelgeschichte 7, 54-60)

Musik:  Pia Graf, Querflöte
Marianne Grosjean, Orgel

10.00 Uhr Kinderprogramm
Chinder-Näscht 0-4 Jahre
Chinder-Träff 5-12 Jahre

Fahrdienst: Max Häfelfinger, 079 390 16 03 

HELPLINE - 061 508 35 05
täglich von 8-12 Uhr für konkrete Hilfestellungen - auch per Mail erreichbar unter helpline@ref-lausen.ch.

Gemeinsam mit unserer Partnerkirchgemeinde Bubendorf -Ramlinsburg bieten wir in der aktuellen Covid-Situation:
Fahrdienst (Arzt, Therapien), Einkaufsdienst und weitere alltägliche Handreichungen.

Haben  Sie  Fragen  oder  wünschen  Sie  ein  Gespräch? Wenden Sie sich an jemand vom Pfarr/Diakonieteam. Alle
Kontaktangaben finden Sie unter: www.ref-lausen.ch.

was wann Info
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit finden statt, andere müs-
sen momentan pausieren. Aktuelle Updates siehe Homepage.

KLEINKINDER
KRABBELGRUPPE mittwochs 9-11 Uhr  C. Schaffner
Regenbogentreff         061 535 13 51
KINDER/Schüler
MG SUPER FIDES Mittwoch, 28. April, 5. Mai  Danja Sumi
Girls von 5-10 Jahre 17.15-19.15h, NiHu  079 261 41 32
LADIES NIGHT          Mittwoch, 28. April  SabrinaHirsbrunner
Girls ab 11Jahre         18-20 Uhr Niklaus-Huus  078 857 55 47
BUBENGRUPPE Donnerstag, 29. April, 6. Mai  Stefan Gysin
Jungen ab6-10Jahre 17.15-19.15  Niklaus-Huus  078 658 02 73
JUGENDLICHE
DRIVE-IN Freitag, 7. Mai 19-22 Uhr  Marco Schällmann
Jugendtreff Niklaus-Huus mit Nachtessen  061 508 35 09

ERWACHSENE
GEBETSMORGEN    Dienstag 7.15-8.15h, Kirche  Geri Löffel
                                  061 921 24 50
KLEINGRUPPEN       diverse Angebote,  Pfr. H. Meyer
HAUSKREISE  061 508 35 07
SENIOREN
Bibel-Studien-             mittwoch's  Dorli Hintermeister
Nachmittag                 14.15 Uhr im Niklaus-Huus  061 921 28 49
Spielnachmittag mittwoch's  Rosemarie Egeler

14.30 Uhr im Niklaus-Huus  061 921 69 74

Programm / Angebote

Der Gottesdienst für Jugendliche & junge Erwachsene
18.30 Uhr in der Kirche Lausen
anschliessend lockeres Zusammensein! Wir freuen uns auf
dich. Manuela Schällmann 061 508 35 08

Sonntag 2. Mai
www.cxlausbub.ch

07.03.2021
14.03.2021

21.03.2021

28.03.2021

Operation Mobilisation Seline Jossen
Kantonal: Gemeindeprojekt, Mission 21
Schulprojekt im Kwangogebiet
Stiftung zur Förderung der kirchlichen
Gemeindearbeit
Christliche Ostmission

Fr. 408.00

Fr. 323.00

Fr. 341.20
Fr. 411.00 

Kollekten im März 2021 - herzlichen Dank
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf 
Hersberg 
Lausen 
Liestal 
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus 

Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
Sonntag, 9. Mai, 20.00 Uhr 
Ökum. Abendfeier im Gotteshaus Ramlinsburg 

Donnerstag, 13. Mai, 10.00 Uhr 
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 

Freitag, 14. Mai, 19.30 Uhr 
Feierabend-Oase für Männer 

Samstag, 15. Mai, 20.30 Uhr 
Konzert nach Ansage im Rahmen der Reihe 
„Kulturscheune z‘Gascht bei Bruder Klaus 

Samstag, 22. Mai, 15.00 Uhr 
Firmgottesdienst 

Sonntag, 23. Mai, 10.00 Uhr 
Festgottesdienst zu Pfingsten 

Jurtensommer 2021 
Wie bereits angekündigt möchten wir den 
Jurtensommer in diesem Jahr durchführen. 
Eröffnen werden wir ihn im Rahmen der 
schweizweiten Langen Nacht der Kirchen am 
Freitag, 28. Mai. Dort bieten wir ein attraktives 
Programm: Märli/Geschichten in der Jurte, 
Orgelführung und –konzert in der Kirche, 
Gong– und Trommelklänge in der Kirche. 
Selbstverständlich können Sie unseren Pfarrei-
garten mit seinen Spiel-, Verweil– und Genuss-
möglichkeiten in Besitz nehmen. Und kulina-
risch gibt es diverse Köstlichkeiten zu familien-
freundlichen Preisen in unserem Sommerbistro.  
Selbst wenn wir möglicherweise coronabe-
dingt erst später starten könnten, so soll die 
gesamte Infrastruktur startbereit sein. Daher 
laden wir junge und alte Helfer/innen ein zu 
unserem Werkstatttag am 8. Mai. Dort wird 
aufgebaut, gesägt und gehämmert, ge-
schmückt und gemalt, aufgehängt und ein-
gerichtet.  
Details über unser vielfältiges kulturelles, kuli-
narisches und spirituelles Programm finden 
sich auf unserer Homepage  
www.jurtensommer.ch.  
Wir hoffen und freuen uns darauf, nach den 
dürren Coronamonaten eine üppige Rauszeit 
mit vielen unbeschwerten Begegnungen und 
Erlebnissen verbringen zu dürfen.  

WERKSTATTTAG 
Samstag,  

8. Mai 2021

ab 10 Uhr 

ERÖFFNUNGS- 
 FEST  

Freitag,  
28. Mai 2021

ab 17 Uhr 

Wir segnen weiter … 
Wieder einmal erreicht uns ein Verdikt aus Rom, welches für 
Kopfschütteln und Empörung sorgt: Die Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare sei Seelsorgenden nicht erlaubt. Wie 
zahlreiche Bischöfe, Generalvikare, Ordensleute und Pfarrei
-Seelsorgende im gesamten deutschsprachigen Raum wei-
sen wir dieses Verbot zurück.
Wir finden uns nach wie vor dem
Papier „Die Liebe feiern – die Lie-
be segnen“ verpflichtet, welches
die Pastoralkonferenz Baselland
vor vielen Jahren herausgegeben
hat. Wir sind ebenfalls erfreut über
die klare Stellungnahme unseres Bischofs Felix, der sich be-
wusst ist, dass sich schwule und lesbische Menschen erneut
diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. Er hofft, dass sie in der

konkreten Pastoral unseres Bis-
tums Annahme und Wertschät-
zung erfahren: „Denn vom Se-
gen Gottes ist niemand ausge-
schlossen.“   Mit dem  Arbeits-
kreis Regenbogenpastoral treibt 
das Bistum die theologische und 
pastorale Weiterentwicklung 
dieses Themas voran. 

Gemeinsam mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus 
der Seelsorge möchten wir lesbischen und schwulen Paa-
ren klar signalisieren, dass wir gerne bereit sind, sie auf ihrem 
Weg zu begleiten. Wer sich für eine Segnungsfeier interes-
siert, kann uns gern kontaktieren für ein erstes Treffen. 

„Ich habe Autos, Fahr-
stühle und Rosenkränze 

gesegnet, und da soll ich 
keine Menschen segnen, 

die sich lieben?“ 
Andreas Sturm, General-
vikar des Bistums Speyer 

 WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG 

WEITERHIN: Anmeldung für Gottesdienste erforderlich!  
Die Durchführung von Gottesdiensten und Anlässen ist 

abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage.  
Bitte beachten Sie die immer aktuellen Angaben auf   

unserer Homepage www.rkk-liestal.ch. 

Ikonenausstellung mit Feier des  
Hymnos Akathistos 
Unser Pfarreiheim steht am Wochenende vom 
8./9. Mai allen an Ikonen und der ostkirchli-
chen Spiritualität interessierten Menschen of-
fen. Ikonen drücken das zentrale Glaubens-
gut der Christenheit aus: die Erkenntnis der 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, und 
ihre leuchtenden Farben sind gleichsam eine 
Ahnung himmlischen Glanzes. Die ausgestell-
ten Ikonen wurden von Monika Deschler, Ursu-
la Kern und Heidi Studer gemalt, die in der 
traditionellen russischen Technik ausgebildet 
sind. Dr. Jean-Paul Deschler wird in die Welt 
der Ikonen einführen.  
Die Ikonen stimmen zugleich auf die Feier des 
Hymnos Akathistos am Samstag um 18 Uhr in 
der Kirche ein. Dieses kostbare Kleinod der 
byzantinischen Literatur, ein Marienhymnus, 
der die Menschwerdung des göttlichen Logos 
als poetische Festpredigt besingt, wird darge-
boten vom Schweizer Romanos-Chor unter 
der Leitung von Werner Dudli. Zelebranten 
sind Archimandrit Pfr. Roger Schmidlin und 
Protodiakon Dr. Jean-Paul Deschler. 

AUSSTELLUNG 
im Pfarreisaal 

Samstag, 
8. Mai

13.00-17.45 Uhr 
Sonntag,  

9. Mai
9.00-12.00 Uhr 

EINFÜHRUNG 
Dr. Deschler 

Samstag, 
8. Mai, 17 Uhr

HYMNOSFEIER 
in der Kirche  

Samstag,  
8. Mai, 18 Uhr
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Kirche im Dorf 

Von Menschen. Für Menschen. 

Gottesdienst feiern. Gott begegnen.
Anlässe im Mai 2021 (jeweils von 10.00 – 11.15 Uhr) 

 So. 02. – Gottesdienst 
 So. 09. - Gottesdienst 
 So. 16. - Gottesdienst 
 So. 23. – Gottesdienst 
 So. 30. - Gottesdienst 

Mit        dem etwas anderen Gottesdienst für Kinder. 

LausnerTafel 
Lebensmittelabgabe für Sozialhilfeempfänger 
Auskunft beim Sozialdienst Lausen. 

LausnerTafel PLUS 
Hausaufgabenbetreuung 
 Donnerstags 13.30-15 Uhr 

(ausser in den Schulferien) 

Kleiderbörse (jeweils von 14.00 – 16.15 Uhr)

 Donnerstag 20.05.2021, 17.06.2021 
Kontakt: Regula Havener, Tel. 076 339 25 64 

Freie Missionsgemeinde Lausen | Liestalerstrasse 2 | www.fmg-lausen.ch 
Kontakt: Thomas Havener (Pastor) | 076 339 27 68 | thomas.havener@fmg-lausen.ch 

in Zusammenarbeit: 

Ihr kompetenter Partner für

Heizung-/Sanitärservice 
 Schwimmbadservice

für Neu- und Umbau.

Wir wissen, wovon Sie träumen!

Inhaber Roger Minder, Tel. 061 973 84 58 

Neu in Lausen

Steuerberatung 
Heller

Ballmerweg 42

Ihre Steuererklärung vom Profi,  
für jedes Budget

Tel. 078 852 67 71

Profitieren Sie von mehr als 30 Jahren 
Erfahrung: Schnell, kompetent, günstig

info@steuerberatung-heller.ch
www.steuerberatung-heller.ch

SOMMERZEIT - FREIZEIT DRAUSSEN. ABER MIT RÜCKSICHT! 

Mit den Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draus-
sen verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere 
Annehmlichkeiten, die das Leben im Freien bietet.
Diese Freiheiten bringen aber auch Verpflichtungen mit sich und verlangen die 
Rücksichtnahme auf die Nachbarn, sei dies beim Grillieren, beim Feiern im Gar-
ten, beim Plantschen im eigenen Swimmingpool oder beim Musikhören.

Bitte denken Sie daran, dass das Rasenmähen werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
20.00 Uhr gestattet ist, samstags nur bis 18.00 Uhr. Diese Bestimmung gilt im Wohngebiet auch für 
weitere motorbetriebene Maschinen und Geräte. Eine Alternative zu den lärmigen Gartengeräten 
ist die gute alte Handarbeit, welche nebenbei erst noch die Fitness unterstützt.

SOMMERZEIT	  -‐	  FREIZEIT	  DRAUSSEN.	  ABER	  MIT	  RÜCKSICHT!	  	  
	  
Mit	  den	  Sommermonaten	  kommt	  auch	  die	  Zeit,	   in	  deren	  man	  viel	  Freizeit	  draussen	  verbringt.	  Man	  
geniesst	   die	   Sonnentage,	   die	   warmen	   Abende	   und	   weitere	   Annehmlichkeiten,	   die	   das	   Leben	   im	  
Freien	  bietet.	  
Diese	  Freiheiten	  bringen	  aber	  auch	  Verpflichtungen	  mit	  sich	  und	  verlangen	  die	  Rücksichtnahme	  auf	  
die	   Nachbarn,	   sei	   dies	   beim	   Grillieren,	   beim	   Feiern	   im	   Garten,	   beim	   Plantschen	   im	   eigenen	  
Swimmingpool	  oder	  beim	  Musikhören.	  
	  

Bitte	  denken	  Sie	  daran,	  dass	  das	  Rasenmähen	  werktags	  von	  07.00	  bis	  12.00	  Uhr	  
und	   von	   13.00	   bis	   20.00	   Uhr	   gestattet	   ist,	   samstags	   nur	   bis	   18.00	   Uhr.	   Diese	  
Bestimmung	   gilt	   im	  Wohngebiet	   auch	   für	  weitere	  motorbetriebene	  Maschinen	  
und	   Geräte.	   Eine	   Alternative	   zu	   den	   lärmigen	   Gartengeräten	   ist	   die	   gute	   alte	  
Handarbeit,	  welche	  nebenbei	  erst	  noch	  die	  Fitness	  unterstützt.	  
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Rotkreuz-Mitteilung 
 

Rotes Kreuz Baselland Telefon 061 905 82 00        info@srk-baselland.ch PC-Konto 40-2448-4   
Fichtenstrasse 17  www.srk-baselland.ch Seite 1 von 1 
4410 Liestal   

  Liestal, im Februar 2020 
 
«Manchmal denke ich, ich lerne mehr von ihr, als sie von mir» 
 
Im Programm «Salute» des Roten Kreuz Baselland begleiten Freiwillige Flüchtlinge und 
Migrant*innen im Alltag. So auch die Pflegefachfrau Agnes Wentink. Sie hat im letzten 
Herbst zum zweiten Mal ein Engagement für «Salute» angenommen und trifft sich 
regelmässig mit der Syrierin Naimeh Bayram. 
 
Im Moment verabreden sich die beiden Frauen 14-täglich zuhause. Wegen Corona und weil 
das Wetter bisher nicht nach draussen lockte. Dieses Mal bei Agnes Wentink. Zum Kaffee hat 
sie feine Linzertörtli eingekauft. Schliesslich wird sie von Naimeh Bayram jedes Mal grosszügig 
bekocht, wenn sie zu ihr geht. Die beiden Frauen unterhalten sich auf Deutsch. Manchmal auch 
noch mit Händen und Füssen oder mit Google Translate, wie Agnes Wentink erzählt. «Wir 
verständigen uns recht gut. Oft sind die Gespräche auch deshalb lustig, weil wir nach dem 
richtigen Wort oder einer Bedeutung suchen.» Mit Naimeh Bayram Deutsch sprechen ist die 
Hauptaufgabe von Agnes Wentink. Die Frau aus Syrien ist schon bald sieben Jahre in der 
Schweiz. Als Mutter von drei Kindern hatte sie bisher wenig Gelegenheit, die Sprache zu 
lernen.  
 
Voneinander lernen 
Die Pflegefachfrau hatte sich beim SRK BL für das Programm «Salute» gemeldet, weil sie sich 
schon immer für Menschen aus anderen Kulturen interessiert hat. Auch kann sie den Einsatz 
zeitlich flexibel planen, was zu ihrem Alltag passt. «Ich erfahre viel darüber, wie Naimeh 
zuhause in Syrien gelebt hat, aber auch wie sie hier lebt. Das ist spannender, als ein Buch über 
Syrien zu lesen. Manchmal denke ich, dass ich mehr von ihr lernen kann als umgekehrt, von 
ihrer Einstellung zum Leben.» Eine etwas bessere Wohnung wünschen sich die Bayrams aber 
doch. Sie suchen schon seit zwei Jahren und Agnes Wentink hat auch schon versucht, sie 
dabei zu unterstützen. «Vor kurzem hatte ich eine Wohnung für sie in Aussicht, aber als die 
Vermieter erfuhren, dass es eine syrische Familie ist, wollten sie nicht mehr. Das war 
enttäuschend. Das Programm «Salute» bedeutet für mich, Menschen, die hier Fuss fassen 
müssen, zu zeigen, dass wir alle gleich sind, egal woher wir kommen. Es ist doch schön, wenn 
man sich ein bisschen willkommen fühlt im fremden Land.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SRK BL  
 

Möchten auch Sie Ihre eigenen 
Erfahrungen weitergeben und 
Neues kennenlernen?  

Dann melden Sie sich unverbindlich 
bei uns. Wir informieren Sie über 
mögliche Einsätze und begleiten Sie 
während Ihrem Einsatz. Sie können 
Weiterbildungen besuchen und sich 
mit anderen Freiwilligen austauschen.  

Aktuelle Einsatzmöglichkeiten finden 
Sie auf unserer Jobbörse www.srk-
baselland.ch/aktuell-gesucht_salute. 

Für unverbindliche Informationen: 
Corinne Sieber, Tel. 061 905 82 00,  
freiwillige@srk-baselland.ch.  

Wir freuen uns auf Sie! 
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Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

Anmeldung bis zum 24.2. unter 
www.muetterberatung-bl-bs.ch 

Mitbringen: 
1 Konfiglas, 1 scharfes Messer, 1 Brettli, 1 grosse Zwiebel, 2 Würfelzucker 

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

Als Mütter- und Väterberaterin berate ich Sie gerne in Fragen über: Entwicklung, Ernährung, 
Gesundheit, Pflege und Erziehung Ihres Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten. 

•	 Für Sie ist diese Beratung ein freiwilliges und kostenloses Angebot.
•	 Selbstverständlich stehe ich unter beruflicher Schweigepflicht.
•	 Nach Absprache sind je nach Situation auch Hausbesuche möglich.
•	 Bitte bringen Sie in die Beratung das Gesundheitsbüchlein ihres Kindes, eine Wickelunterla-

ge und eine Windel mit.
•	 Aufgrund der aktuellen Lage bringen Sie bitte eine Maske mit in die Beratung. 

Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen!

BERATUNGSZEITEN:
Bitte jeweils vorgängig telefonisch einen Beratungstermin mit Zeit vereinbaren. 
(alle Daten und Orte sind wählbar)
Die Gemeinden Hersberg und Ramlinsburg sind an allen Beratungsorten herzlich willkommen.  
Ich berate Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Telefonische Beratungen sind zu folgenden Zeiten möglich:
Dienstag 9.00 – 10.00 
Mittwoch 9.00 – 12.00 
Freitag 8.00 – 09.00 
Sollte ich verhindert sein, werde ich Sie baldmöglichst zurückrufen.

Telefonische Beratungsstunde und Terminvereinbarungen: 
Sandra Grauwiler, 079 244 25 03, muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch

MÜTTER- UND VäTERBERATUNG

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf Gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils in den 
Gemeindeanzeigern

Zeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

April 28. 28.

Mai 5., 12., 19., 26. 12., 26. 21. 26.5.21 Trageberatung

Juni 2., 9., 16., 23. 9., 23. 11. 09.6.21 Babymassage
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B&H
 Tag 2021

Abendgarderoben, Badeuten
silien, Bücher (nur kleine 
Mengen), Gartenstühle, Gar
tentische, Geschirr, Kleider, 
Körbe, Musikinstrumente, 
Schmuck, Velos. Bedingung: 
die Gegenstände müssen funk
tionstüchtig und sauber sein. 
Wir behalten uns vor, Gegen
stände zurückzuweisen.  

Nicht entgegen genommen  
werden: Skis und Skischuhe, 
Polstermöbel, grosse Gegen
stände sowie Sonderabfälle. 

Separater Bereich für Kinder! 
Gartenspielzeug, Bewegungs
spiele, Stofftiere, Bücher, 
Kassetten, CDs, Puzzles und 
vieles mehr. 

Unmittelbar neben den 
 Ständen ist eine kleine Beiz 
eingerichtet, in der sich 
 Besucherinnen und Besucher 
bei einem Getränk oder  
einem Imbiss stärken und 
 gemeinsam über ihre Funde 
freuen können!

Noch Fragen?

Bring- und Holtag in Lausen, Werkhof Stutz, Samstag 15. Mai 2021 
Der eine bringts der andere holts! Bringen von 9 bis 12 Uhr, Holen von 9 bis 13 Uhr

 Auskunft: Katrin Schmidt, 061 922 24 88
  Edith Jauslin Plattner 061 921 41 36
  SP Lausen

MaskenpflicHT
Auf dem ganzen Areal des Bring- und Holtages gelten die Sicherheits-
bestimmungen des Bundes für öffentliche Anlässe: «Abstand halten» 

und «Masken tragen, wenn Abstand halten nicht gesichert ist».  
Bei Nichtbeachtung der Anweisungen erfolgt ein Platzverweis.
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Unterdorfstrasse 17 
4415 Lausen 
T 061 921 59 14
 
info@dmhaustechnik.ch 
www.dmhaustechnik.ch

Wir sorgen dafür, dass Ihr Wasser fliesst.
Bei uns duschen Sie heiss.

Sanitär  Neu- und Umbauten  Heizungen  Reparaturen- und Boiler-ServiceDario Mulas

K U N D E N M A U R E R

w w w. r o g e r- b a u . c h 

Unterdorfstrasse 50

C H  -  4 4 1 5  L a u s e n

0 7 9  6 4 7  6 8  7 8

ROGER WÜST

Um- und Anbauten - Fassaden

Isolationen - Fliessböden - Plattenarbeiten

 

 
 

  

ab 2021

Innenausbau
Massanfertigungen

Schreinerei Sutter 
Lausen AG

– Türen
– Schränke 
– Möbel

Kanalstrasse 8 
4415 Lausen 
T 061 921 92 45 
info@schreinerei-sutter.ch
schreiner-sutter.ch

Wir sind auch in der 
Nacht für Sie da.
Der Regionale Nachtdienst bietet Sicherheit, 
Unterstützung sowie Entlastung in schwierigen 
Lebenslagen während der Nacht.

Für planbare Nachteinsätze 
wenden Sie sich an Ihre
Spitex-Organisation

Medizinische Notrufzentrale  
Regionaler Nachtdienst der Spitex

061 261 15 15

Regionaler Nachtdienst_Inserat_90x131_D_V9, 5. Februar 2020, 8:23 vorm.
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Blitz-Garage AG

Blitz-Garage AG
Hauptstrasse 59
4415, CH-Lausen

•	 Service und Reparaturen an Fahrzeugen aller Marken
•	 Familienbetrieb: Freundlich, kompetent & preiswert 
•	 Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter
•	 Top ausgestattete Werkstatt

Lernen Sie uns kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hauptvertretung Roger Fricker

www.blitz-garage.ch
info@blitz-garage.ch
Tel. 061 921 11 10

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.ch

30
JAHRE

Leiden Sie unter schmerzenden  
Nackenproblemen verbunden mit  

Schlafstörungen?

eine Lösung dafür kann Ihnen möglicherweise 
das therapeutische, vegane Kissen

NECKRELIEF (=Nackenentspannung)
bringen. Dieses Kissen ist im Moment 

verfügbar in der Ergolz Drogerie, 
Wolfgasse 2, 4415 Lausen

(Kissen zum Probeliegen verfügbar)

info@fahrschule-lausen.ch
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Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20
4410 Liestal

schwobsutter.ch

Christoph Sutter
Dipl. Architekt FH, SIA

Dominique Tschudin
Architekt MA FHNW, SIA

Inserate 86x128_S,S,A.indd   1 26.11.20   11:36

M. Tschopp Malergeschäft
Lausen

Tel./Fax 061 921 68 48 Hauptstrasse 47
Natel 079 344 84 58 info@maler-tschopp.ch

Kompetenz – die man sieht

Tapezierarbeiten
Fassaden
Um-Neubauten
Innenrenovationen

Bieli
Bestattungen

Ein Familienunternehmen seit 1886
Inhaber Beat & Martin Burkart

In Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel: Tel. 061 481 11 59 
Wir sind 24 Stunden für Sie da.

www.bieli-bestattungen.ch
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 HOLZBAU

 DACHSANIERUNG

 AUFSTOCKUNG

 FASSADEDÄMMUNG

 ELEMENTBAU

 DACHFENSTER

 TREPPENBAU

 INNENAUSBAU

DAS KLEINE, DYNAMISCHE TEAM FREUT SICH  
AUF IHREN ANRUF.

SCHÜTZ HOLZBAU  
BEDACHUNG AG
Kanalstrasse 7 • 4415 Lausen
061 921 77 22
info@schuetz-holzbau.ch
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Medizinische Notfallversorgung
Oberes Baselbiet

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung

Hauptzentrale: 061 926 926 0 / Übrige, direkte Nummer 
(letzte Stelle): Gemeindeverwalter: 2, Leiter Fin an zen  
und Steuern: 3, Bereichsleiterin Steuern: 4, Leiter Bau  
und Unterhalt: 6, Leiterin Soziale Dienste: 061 926 92 78, 
Brunnmeister: 079 407 97 05. 

Ausserhalb der Bürozeiten gibt der automatische  
Anrufbeantworter Auskunft.

Pikettdienst der Hauswarte während den Wochenenden: 
Tel. 061 926 20 12

Sprechstunden:

Gemeindepräsident: 
Peter Aerni, Winterhalde 7, Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über Tel. P 061 922 09 92 

Brunnmeister: 
Thomas Wiesner, Hauptstrasse 4a, 
4441 Thürnen, Tel. 079 407 97 05

 
Präsidentin Schulrat:
Simone Caramel, 076 565 05 88
schulrat@lausen.ch

Schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen
Urs Beyeler, 061 921 32 83
Pascal Neukom, 079 576 90 19 
Christine Vakili, 061 811 51 05

Anmeldungen erwünscht über Tel. Schule 061 921 81 45 
oder Privattel. Mail: schulrat@lausen.ch

Evangelisch-reformiertes Pfarramt: 
Nach Vereinbarung – Pfr. Hardy Meyer, Tiergartenstrasse 5, 
Tel. 061 508 35 07

Römisch-katholisches Pfarramt:  
Rheinstrasse 20 b, 4410 Liestal, nach Vereinbarung.  
Anmeldung erwünscht über Tel. Nr. 061 927 93 50,  
Pfarrhaus (Kontaktperson: Peter Messingschlager)

Im Notfall, was tun -  wenn Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist 

lebensbedrohliche Notfälle 144 oder 112 Sanitätsnotruf

nicht lebensbedrohliche Notfälle 061 261 15 15 MNZ - Stiftung 
   Medizinische  
   Notrufzentrale 

Spitex Lausen plus – Fachstelle für Altersfragen

Spitex Lausen plus
Fachstelle für Altersfragen
Bettenachweg 4, 4415 Lausen

061 921 07 09
Mo - Fr 8 - 11, 14 - 16 h, Übrige Zeit Anrufbeantworter

Mahlzeitendienst Lieferung Montag - Freitag 

Regionaler Nachtdienst der Spitex - Notfallnummer nachts Medizinische Notrufzentrale 
061 261 15 15

info@spitex-lausenplus.ch 
www.spitex-lausenplus.ch 

Fahrdienst Frauenverein Lausen

Vermittlung, Information und Anmeldung: 
Telefon 077 461 66 22 Montag – Freitag 08.30 – 17.00 Uhr

Anlaufstelle Alters- und Pflegeregion Liestal

https://alters-und-pflegeregion-liestal.ch/


